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Juleica 
 Jugendleiter/innencard 
 
 
 
Welche Vorteile bietet die Card? 
Die „Jugendleiter/innen-Card“ soll ehrenamtliche Mitarbeiter/innen ausweisen und ihnen mehr 
Handlungsspielraum gegenüber Behörden, Informations- und Beratungsstellen, Polizei, Konsulaten 
etc. verschaffen.  
Zudem gibt es Vergünstigungen für Juleica-Inhaber/innen auf Länder- und Kreisebene sowie bei 
einigen Kommunen. Aktuelle Informationen sind im Internet zu finden unter www.juleica.de. 
 
Wer kann die Juleica beantragen? 
Die Card ist in erster Linie für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und 
Jugendarbeit bestimmt (Mindestalter 16 Jahre, in begründeten Fällen 15 Jahre). Im Sport sind das 
Übungsleiter/innen, Jugendleiter/innen oder Betreuer/innen, die ehrenamtlich oder gegen eine 
geringe Aufwandsentschädigung Kinder- und Jugendgruppen betreuen sowie auch gewählte 
Personen, wie Jugendwart/innen, Jugendleiter/innen, Jugendsprecher/innen.  
Seit dem 01. September 2010 gelten in Hessen neue Landesbestimmungen, nachzulesen bei 
www.juleica.de/Qualität & Qualifikation - Standards. Bitte beachtet die Änderungen bei den 
Antragsvoraussetzungen. 
Voraussetzung für den Erhalt der Card ist  
• ein Nachweis über pädagogische und rechtliche Grundkenntnisse im Umfang von mindestens 

40 Zeitstunden (entspricht ca. 54 Lerneinheiten), verbunden mit der Bestätigung des Vereins, 
dass der/die Antragsteller/in ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig ist.  
Im Sportbereich qualifizieren die Ausbildungen Sportassistent/in (60 LE), Junior-Sport-
assistent/in I und II, DOSB-Jugendleiter/in-Lizenz und DOSB-Übungsleiter/in-Lizenz 
Breitensport, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche, zum Erwerb der Juleica. 
Erstmalige Antragsteller mit Fach-Übungsleiter-Lizenz brauchen pädagogische Zusatzqualifi-
kationen von 16 Lerneinheiten aus den Themenfeldern „soziale Kompetenz/Pädagogik“ 
und/oder „Vereinsmanagement“. 

• der Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang „Lebensrettende Sofort-
maßnahmen“ (i.S.d. § 19 Fahrerlaubnisordnung). Der Nachweis darf nicht älter als zwei 
Jahre sein. 

• Die Card besitzt eine Gültigkeitsdauer von 3 Jahren. Nach Ablauf dieser Dauer ist ein 
Folgeantrag möglich. Grundlage hierfür sind Fortbildungsbestätigungen über mindestens  
8 Zeitstunden (10 Lerneinheiten à 45 Min.). Diese können sich z. B. aus einer 6-stündigen 
Tagesfortbildung und einem sportpädagogischen, jugendpolitischen oder pädagogischen 
Vortrag/Infoabend/Tagung zusammensetzen). 
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Wie wird sie beantragt? 
Ab dem 01.12.2009 ist das Online-Antragsverfahren eingeführt, eine Beantragung in Papierform 

ist nicht mehr möglich. Dadurch sollen der Ablauf beschleunigt und die Kosten gesenkt werden.  
Durch den gemeinsamen Zugang des Antragstellers/der Antragstellerin, des freien Trägers 
(Sportjugend Hessen), des zuständigen Kreisjugendamtes und der Druckerei zu einer Datenbank 
können die persönlichen Daten und die Zustimmungen online bearbeitet werden. Die Nachweise 
der ehrenamtlichen Tätigkeit im Sportverein, der Qualifizierung und der 1.-Hilfe-Ausbildung 
müssen wie bisher - soweit sie der Sportjugend Hessen nicht vorliegen - zur Kenntnis 
gebracht werden. 
 
Der Antrag kann 
a) auf der Internetseite www.juleica.de  online ausgefüllt werden. Die Zugangsdaten bestehen 

aus der persönlichen Mailadresse und einem Zugangscode.  
- Die Mailadresse ist im System fest hinterlegt und sollte nur dem/der Antragsteller/in 

zugeordnet sein und längere Zeit Gültigkeit haben!  
- Über die Angabe des Bundeslandes (Hessen) gelangt man auf die Landkreisebene (z. B. 

Wetteraukreis) 
- Es folgt die Ortsebene (z. B. Friedberg). Hier haben wir aus Übersichtsgründen nicht alle 

Sportvereine eingegeben. Ihr findet jedoch hier die Eingabe „Sportverein im Sportkreis 
…“ (z. B. Sportverein im Sportkreis Wetterau). Diese Angabe wird auf der Juleica so 
aufgedruckt. 
Nur in Einzelfällen und auf Anfrage werden einzelne Vereinsnamen oder ein anderer 
Träger im Bereich des Sports (z. B. der Verband) angegeben sein. Falls ein solcher 
Eintrag gewünscht wird und nicht zu finden ist, bitte Kontakt aufnehmen unter 
juleica@sportjugend-hessen.de. 

- Wenn möglich, ein digitales Passfoto hochladen (bitte unbedingt die Anforderungen an 
dieses Bild beachten, beschrieben unter www.juleica.de. Per Post versandte Passbilder 
können von der Sportjugend eingescannt werden. 

-  Die Nachweise der ehrenamtlichen Tätigkeit im Sportverein, der Qualifizierung und der 
Ersthelfer-Ausbildung müssen wie bisher – soweit sie der Sportjugend Hessen nicht 
vorliegen – dieser zur Kenntnis gebracht werden. Dies kann per Email-Anhang oder 
konventionell per Post erfolgen. 

b) über die Sportjugend Hessen eingereicht werden (eine Mail-Adresse muss angegeben 

werden!). Hierbei muss das folgende Datenblatt ausgefüllt  und mit den erforderlichen Anlagen 
an die Sportjugend Hessen geschickt werden. Die Sportjugend Hessen stellt dann den Antrag 
online, der Antragsteller wird per e-Mail aufgefordert, die Daten zu prüfen und seine 
Zustimmung zu geben. 

 
 
 
Kontakt/Info:  
Brigitte Hafeneger, Sportjugend Hessen, Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt,  
Telefon 069.6789 247, Hafeneger@sportjugend-hessen.de, juleica@sportjugend-hessen.de 
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���� Antrag auf Ausstellung der Juleica 

���� Folgeantrag (bei bereits vorhandener Juleica) 

Antragsteller/in 

Name       Geburtsdatum       

Vorname         

PLZ/Ort       Telefon       

Straße              

e-Mail (Pflichtfeld):       

Sportverein/Sport-Jugendorganisation 

Name des Vereins       

Sitz des Vereins        Vereinsnummer lsbh  

Funktion im Verein       seit       
 
Hiermit bestätigen wir, dass die oben genannte Person seit         ehrenamtlich in der Kinder- und 
Jugendarbeit des Vereins (des Verbandes oder Sportkreises) tätig ist.  
 
 
 
Datum Sportverein: Stempel/Unterschrift des/der Vorsitzenden 

Bitte obige Formularfelder ausfüllen und folgende Anlagen beifügen: 

Bei einem Neuantrag: 
���� Passfoto, (Digitalfoto an juleica@sportjugend-hessen.de), das den Anforderungen (siehe 

www.juleica.de) entspricht, 
���� Ausbildungsnachweis (Junior-Sportassistent/in I und II, Sportassistent/in (Grundausbildung 

Jugendleiter/in), DOSB-JL-Lizenz oder DOSB-ÜL-Lizenz Breitensport, Schwerpunkt Kinder und 
Jugendliche); Fach-Übungsleiterlizenz plus 16 Lerneinheiten pädagogische  Zusatzqualifikation; anders 
erworbene rechtliche und pädagogische Kenntnisse (pädagogische Berufsausbildung oder Studium). 

���� Erste-Hilfe-Bescheinigung (mindestens „Lebensrettende Sofortmaßnahmen“), nicht älter als zwei 

Jahre 

Bei einem Folgeantrag: 
���� Passfoto, (Digitalfoto an juleica@sportjugend-hessen.de), das den Anforderungen (siehe bei 

www.juleica.de) entspricht, 
���� Fortbildungsbescheinigung über pädagogische Fortbildung (mind. 10 Lerneinheiten) 
���� Kopie (oder Nummer) der „alten“ Juleica 
 

 
Sportjugend Hessen im Landessportbund Hessen e.V. 
- Juleica - 
Otto-Fleck-Schneise 4 
60528 Frankfurt am Main 
 
juleica@sportjugend-hessen.de 


